
GEMEINDE HÜRTGENWALD 

BEBAUUNGSPLAN NR. F8 „ERWEITERUNG DES ZENTRALEN VERSOR-
GUNGSBEREICHS“ IM ORTSTEIL KLEINHAU 

STAND: 2. OFFENLAGE 

 

1  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Sondergebiete „großflächiger Einzelhandel“ 

Sondergebiet 1 großflächiger Einzelhandel – Lebensmitteldiscountmarkt 

In dem gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzten Sondergebiet 1 (SO1) mit der 
Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel - Lebensmitteldiscountmarkt“ 
sind folgende Nutzungen zulässig: 

 Großflächiger und nicht großflächiger Einzelhandel mit nahversor-
gungsrelevanten Kernsortimenten gemäß Hürtgenwalder Sortiments-
liste und mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 1.100 m² und 
maximal 1.200 m², 

 Backshop mit ergänzender Gastronomie, 

 Werbeanlagen, 

 Nebenanlagen, 

 Kfz- und Fahrrad-Stellplätze. 

 

Sondergebiet 2 großflächiger Einzelhandel – Bau- und Gartenmarkt 

In dem gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzten Sondergebiet 2 (SO2) mit der 
Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel – Bau- und Gartenmarkt“ sind fol-
gende Nutzungen zulässig: 

 Großflächiger und nicht großflächiger Einzelhandel mit bau- und gar-
tenmarktspezifischen, nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten gemäß 
Hürtgenwalder Sortimentsliste, wobei maximal 10 % der jeweiligen Ver-
kaufsfläche nahversorgungs- sowie zentrenrelevante Randsortimente 
umfassen darf, und mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 
900 m² bis maximal 1.100 m², 

 Werbeanlagen, 

 Nebenanlagen, 

 Kfz- und Fahrrad-Stellplätze. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO kann in den Sondergebieten - großflächiger 
Einzelhandel (SO1 und SO2) die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 
von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
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die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,9 über-
schritten werden. 

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO wird für bauliche Anlagen eine maximale Höhe 
baulicher Anlagen durch Planeinschrieb festgesetzt. Die festgesetzten Höhen be-
ziehen sich auf die Oberkante der Attika beziehungsweise auf die Oberkante des 
Werbepylons. 

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Abweichende Bauweise 

Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO dürfen innerhalb der festgesetzten Baufenster bau-
liche Anlagen mit einer Gebäudelänge über 50 Metern errichtet werden. Bauliche 
Anlagen dürfen innerhalb der überbaubaren Flächen ohne seitlichen Grenzab-
stand errichtet werden. 

1.4 Fläche für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Oberirdische Stellplätze sind innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festge-
setzten Fläche herzustellen. 

Innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen sind auch Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig. 

1.5 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Randliche Begrünung des Plangebietes 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird festgesetzt, dass die festgesetzten Flä-
chen mit den Ziffern 1 und 2 mit bodenständigen Sträuchern aus der folgenden 
Pflanzliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten sind: 

 
Gewöhnlicher Schneeball - Viburnum opulus 
Hasel - Corylus avellana 
Hundsrose - Rosa canina 
Kornelkirsche - Cornus mas 
Schlehe - Prunus spinosa 
Weißdorn - Crataegus monogyna 
Schwarzer Holunder – Sambucus nigra 
Roter Hartriegel – Cornus sanguinea 

 

Mindestqualität: 3 x verpflanzt 60-100 cm, mind. 3 Triebe. Pflanzabstand 1,5 Me-
ter. Zu verwenden sind alle Arten in gleichen Anteilen. 

Pro 20 Sträucher ist ein Baum mit Mindestqualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 
12-14 cm, aus der folgenden Pflanzliste einzubringen: 

 
Feld-Ahorn – Acer campestre 
Hainbuche – Carpinus betulus 
Vogel-Kirsche – Prunus avium 
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Gew. Traubenkirsche – Prunus padus 
Vogelbeere – Sorbus aucoparia 
Wildapfel – Malus sylvestris 
Wildbirne – Pyrus pyraster 
 

Zu verwenden sind mindestens vier verschiedene Baumarten. 

 

Entwässerungsanlagen (Mulden-Rigolensystem) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird festgesetzt, dass die festgesetzten Flä-
chen mit den Ziffern 3 und 4 mit Regiosaatgut (Grundmischung) der Region 7 
(Rheinisches Bergland) auszusäen sind. Als Pflege erfolgt eine zweimal jährliche 
Mahd mit einem ersten Schnitt nach dem 15.07. eines Jahres. Das Schnittgut ist 
abzufahren. 

 

Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a festgesetzten Flächen 1 – 4 dürfen durch Zufahrten 
und Nebenanlagen jeweils bis maximal 100 m² baulich in Anspruch bzw. versie-
gelt werden. 

 

Stellplatzbegrünung 

Innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Fläche ist pro 5 ange-
fangene Stellplätze ein Einzelbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. 

Mindestqualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm. Es gilt folgende Pflanz-
liste: 

 
Feldahorn - Acer campestre „Elsrijk“ 
Säulenhainbuche - Carpinus betulus „Fastigiata“ 
Traubenkirsche – Prunus padus „Schloss Tiefurt“ 
Mehlbeere - Sorbus aria „Magnifica“ 
Stieleiche – Quercus robur „Fastigiata“ 
Winterlinde - Tilia cordata "Rancho" 
Blumenesche – Fraxinus ornus „Mecsek“ 
 

Zu verwenden sind mindestens zwei verschiedene Baumarten. Je Baum ist eine 
mindestens 4 m² große, offene und versickerungsfähige Baumscheibe vorzuse-
hen. 
 

2  Gestalterische Festsetzungen 

2.1 Werbeanlagen 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW sind Werbeanlagen an der 
Stätte der Leistung nur bis zur jeweiligen Gebäudeoberkante und innerhalb der 
für einen Werbepylon festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
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3  Nachrichtliche Übernahmen 

3.1 Landschaftsschutzgebiet 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebietes „Hochfläche im Bereich 
Vossenack-Bergstein-Grosshau“. 

 

4  Hinweise 

Artenschutz 

Maßnahmen zur Baufeldfreimachung (hier insbesondere Abschieben von 
Oberboden) müssen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Tieren stattfin-
den, also nicht zwischen dem 01.03. und 30.09. eines Jahres. Ausnahmen von 
diesen Zeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und bedür-
fen vorab einer örtlichen Kontrolle durch einen Biologen. 

 

Bodendenkmal 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der 
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr.45, 52385 Nideggen, Tel.: 
02425/90390, Fax: 02425/9039-199 unverzüglich zu melden. Die Anzeigepflicht 
entsteht nicht erst dann, wenn eindeutig geklärt ist, dass es sich um Zeugnisse 
der Geschichte (archäologische Bodendenkmäler) handelt. Es genügt vielmehr, 
dass dem Laien erkennbar ist, dass es sich um ein Bodendenkmal handeln 
könnte. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 
Die Weisung des Rheinischen Amts für Bodendenkmalpflege für den Fortgang 
der Arbeiten ist abzuwarten. 

 

Vorbelastung durch Verkehrsemissionen 

Das Plangebiet ist durch Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, Abgase, Sprühfah-
nen und Spritzwasser bei Nässe) der angrenzenden Straßen, insbesondere der 
L11 vorbelastet. 
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Externe Ausgleichsfläche 

Der Ausgleich für innerhalb des Plangebietes nicht ausgeglichene Eingriffe (ent-
sprechend 19.275 Ökopunkten) erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB über 
das mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Düren abgestimmte Öko-
konto „Weiße Wehe“ des Landesbetriebs Wald und Holz NRW. Die Maßnahme 
umfasst Entfichtungen in Bachtälern, so dass sich dort wieder eine bodenstän-
dige Auenvegetation entwickeln kann.  

 

Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen 

Die Regelungen des § 28 i. V. m. § 25 Straßen- und Wegegesetz NRW sind zu 
beachten. Anlagen der Außenwerbung dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten 
von Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 20 Metern, gemessen vom äuße-
ren Rand der für den Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn der L11, nicht errichtet 
werden. Werbeanlagen jeglicher Art in einer Entfernung von bis zu 40,0 m zum 
Fahrbahnrand der L 11 – Anbaubeschränkungszone – sind separat beim Lan-
desbetrieb Straßenbau NRW zu beantragen 

 

Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet ist der Erdbebenzone 2 und geologischer Untergrundklasse R 
zuzuordnen. 

 

Hürtgenwalder Sortimentsliste 

(Einzelhandels- und Zentrenkonzept, BBE 2009, Seite 62 – 63) 
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